
Anhang III 165.175  
 

Anhang III 1) 

Lohnansätze für Praktikantinnen und Praktikanten (mit Ausnahme der 
Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten gemäss § 6 Abs. 1) 

Ziff. 1 

Praktikum vor Aufnahme der Ausbildung 

Nutzen Arbeitgeber Lohnrahmen  
(Monatslohn in Fr.) 

Nutzen eher gering. Hilfskraft ohne grosse 
Verantwortung. Kurze Einsatzdauer (bis 12 Wochen). 

 550.– bis 1'000.– 

Erheblicher Nutzen. Übernahme von  
Verantwortung. Längere Einsatzdauer  
(ab 12 Wochen). 

1'000.– bis 1'600.– 

Ziff. 2 

Praktikum während des  Studiums an einer höheren Fachschule respektive 
während des Bachelor-Studiums an einer Hochschule  

Nutzen Arbeitgeber Lohnrahmen 
(Monatslohn in Fr.) 

Nutzen eher gering. Kurz nach Beginn des Studiums. 
Kurze Einsatzdauer  
(bis 12 Wochen). 

 900.– bis 1'300.– 

Erheblicher Nutzen. Übernahme von Verantwortung. 
Längere Einsatzdauer (ab 12 Wochen). Studierende kurz 
vor Abschluss des Bachelor-Diploms. 

1'300.– bis 1'800.– 

 

                                                                 
1) Fassung gemäss Verordnung vom 16. August 2006, in Kraft seit 1. Januar 2007 (AGS 2006 

S. 169). 
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Ziff. 3 

Praktikum nach Abschluss einer höheren Fachschule respektive nach Ab-
schluss des Bachelor-Studiums oder während des Master-Studiums an einer 
Hochschule 

Nutzen Arbeitgeber Lohnrahmen 
(Monatslohn in Fr.) 

Nutzen eher gering. Kurze Einsatzdauer (bis 12 
Wochen). 

1'100.– bis 1'800.– 

Erheblicher Nutzen. Übernahme von Verantwortung. 
Längere Einsatzdauer (ab 12 Wochen). Eventuell mit 
Erfahrung und Vorkenntnissen. 

1'800.– bis 2'500.– 

Ziff. 4 

Praktikum nach Abschluss des Master-Studiums an einer Hochschule  

Nutzen Arbeitgeber Lohnrahmen 
(Monatslohn in Fr.) 

Nutzen eher gering. In der Regel kurze Einsatzdauer (bis 
12 Wochen). Aufgabenbereich weniger anspruchsvoll. 

2'000.– bis 3'000.– 

Erheblicher Nutzen. Längere Einsatzdauer (ab 12 
Wochen). Anspruchsvoller Aufgabenbereich. 

3'000.– bis 4'500.– 

Ziff. 5 

Rechtspraktika in der Verwaltung 
1 Nach Abschluss des Bachelor-Studiums oder während des Master-Studiums 

Nutzen Arbeitgeber Lohnrahmen 
(Monatslohn in Fr.) 

Erheblicher Nutzen. In der Regel 6 Monate oder länger. 
Anspruchsvoller Aufgabenbereich. 

2'200.– bis 2'800.– 
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2 Nach Abschluss des Master-Studiums 

Nutzen Arbeitgeber Lohnrahmen 
(Monatslohn in Fr.) 

Erheblicher Nutzen. In der Regel 6 Monate oder länger. 
Anspruchsvoller Aufgabenbereich. 

3'000.– bis 4'500.– 

Ziff. 6 

Bei der Festlegung des Nutzens und der individuellen Lohnfindung sind folgende 
Kriterien zu berücksichtigen: 
– Aufgaben- und Verantwortungsbereich des Praktikums, 
– Anspruchsniveau des Praktikums (fachliche und persönliche Anforderungen), 
– Ausbildungsniveau der Schule (Höhere Fachschulen und Hochschulen), 
– Verhältnis Ausbildungscharakter zu produktiver Arbeit, 
– Allgemein üblicher Praktikumslohn im entsprechenden Fachgebiet (im 

Vergleich zu Unternehmen und Verwaltungen aus dem Kanton Aargau und 
Nachbarkantonen), 

– Ausbildungsstand (z. B. Vorbildung, Anzahl absolvierter Studiensemester),  
– Berufserfahrung und nutzbare andere Erfahrungen, 
– Kenntnisse des Betriebs. 
 

WMS-Praktikum 

5-Wochen Praktikum Fr. 750.– (pauschal für fünf Wochen) 

Jahrespraktikum Fr. 1'500.– pro Monat 
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